
 

20. September 2018 
 
 
 

Besuch des  

Kulturausschusses 

am 05.09.2018 

in der Jugendkunstschule Kreativ-Haus e.V. Münster 

 
Teilnehmer: lt. beigefügter Anwesenheitsliste 
 
Gesprächspartner im Kreativhaus Münster: 
Detlef Heidkamp stellv. Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft  
 Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW (LKD) 
 Leiter der Jugendkunstschule Kreativ-Haus 
Lea Hahn Fachbereichsleitung Jugendkunstschule Kreativ-Haus 
Peter Kamp Vorsitzender des Bundesverbandes der Jugendkunstschulen 
 und kulturpädagogischen Einrichtungen (BJKE) 
 Bildungsreferent der LKD 
Andreas Kind Amtsleiter des Kulturamtes Bottrop, 
 bis 2017 Leiter der Jugendkunstschule der Stadt Bottrop 
 
Die Mitglieder des Kulturausschusses und der Verwaltung wurden durch Herrn Heidkamp 
und Herrn Kamp begrüßt. Beide brachten ihre Freude zum Ausdruck, dass sich ein 
Kulturausschuss so intensiv mit dem Thema der Gründung einer Jugendkunstschule 
befasse. Dieses Interesse habe auch bereits dazu geführt, dass Rheine in die Liste der 
Gründungsinitiativen für Jugendkunstschulen in NRW aufgenommen sei.  
 
Anschließend erfolgte eine Besichtigung des Hauses, in deren Verlauf auch die Aufgaben der 
Jugendkunstschule vorgestellt wurden. Im anschließenden Gespräch wurden die Aufgaben 
und Inhalte einer Jugendkunstschule, die verschiedenen Trägerschaften, Standards und 
Anforderungen für eine Jugendkunstschule erläutert: 
 
Was ist eine Jugendkunstschule 

- eigenständige Einrichtungen der jugendkulturellen Bildung 

- Angebote richten sich bevorzugt an Kinder- und Jugendliche ohne andere 

Altersgruppen auszuschließen 

- „Alle Künste unter einem Dach“, Jugendkunstschulen halten Angebote aus 

mindestens drei Sparten vor 

- die Räume im Kreativ-Haus wurden neutral gestaltet (Multifunktional und für alle 

Altersgruppen > an niederländischen Kreativzentren orientiert) 

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche 

- Teilnehmer ab 4 Jahre ; teilweise ab acht Monaten 

- Vermeidung von Spezialisierung 

Aufgaben einer Jugendkunstschule 
- Kulturelle Bildung 
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- Kurse und Projektangebote zur jugendkulturellen Bildung in vielen Bereichen, z.B. 

o Schulprojekte 

o musikalische Frühförderung 

o Eltern-Kind-Gruppen 

o Chorproben 

o Projekte mit Flüchtlingen 

o Kurse zur Weiterbildung 

- Grundidee: alle Künste werden vereint (Bildhauerei, Malerei, Zeichnen, Theater, Tanz, 

Musik, usw.)  

- Ziele:  

o Kinder sollen Freizeit eigenständig gestalten 

o kollegiales Miteinander 

o Inklusion 

- alle Zielgruppen sollen erreicht werden -> dezentrale Angebote der 

Jugendkunstschulen in Schulen, Kindergärten usw. 

- Leitmotiv: Vielfalt 

- die Mindeststandards der LKD bilden für NRW die Rahmenbedingungen für die 

Errichtung und den Betrieb einer Jugendkunstschule (vgl. Anlage Mindeststandards) 

 

Trägermodelle 
Es gibt keine verbindlichen Vorgaben für die Trägerschaft einer Jugendkunstschule. In NRW 
haben sich die folgenden Modelle etabliert: 
- kommunale Trägerschaft 

- freie Trägerschaft (e.V.), diese Form überwiegt in NRW 

- Beispiel kommunale Trägerschaft: Kulturwerkstatt Bottrop (städtische 

Jugendkunstschule)  

o Kulturausschuss als oberstes Entscheidungsgremium 

o Finanzierung innerhalb des städtischen Haushaltes 

o Koordinierung von Schule und Kultur in der Kulturarbeit der Stadt (Bsp.: 

Kulturrucksack)  

- Beispiel freie Trägerschaft: Kreativ-Haus Münster e.V. 

o keine unmittelbare politische Einflussnahme, Vereinsvorstand als 

Entscheidungsgremium 

o Finanzierung durch unterschiedliche Fördermittel 

o hohe Anpassungsfähigkeit an neue Möglichkeiten (inhaltlich und finanziell) 

- Kooperation und Vernetzung kann autonom gewählt werden 

- unabhängig, ob es sich um einen kommunaler oder freier Träger handelt > eine 

Unterstützung durch die Kommune ist notwendig 

Anforderungen an die Leitung 
- Aufgabe: Koordination der Kurse und Angebote, um einen Rahmen zu schaffen 

- Gelassenheit 

- Offenheit 

- Flexibilität 

- Aushalten von Ungewissheiten 

- kleinschrittiges Vorgehen, Jugendkunstschulen müssen sich entwickeln 

- mindestens eine hauptberufliche Fachkraft mit Doppelqualifikation (künstlerische und 

pädagogische Qualifikation) 
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- wenn im Verbund mit einer anderen Einrichtung, ist eine eigenständige Leitung der 

Jugendkunstschule notwendig 

Fördermöglichkeiten  
- städtische Förderung (bei allen Trägern notwendig) 

- Förderung durch Landes- und Bundesmittel 

- Projektmittel von Land, Bund, über Stiftungen oder Kooperationen 

- Eigenfinanzierungsanteil durch Teilnehmerbeiträge/Kursgebühren 

 

Weitere Informationen zu Jugendkunstschulen: 
• Jugendkunstschulen/Kulturpädagogische Einrichtungen als Elemente der kulturellen 

Jugendbildung in den Städten - Orientierungshilfe des Deutschen Städtetages: 

https://www.bjke.de/fileadmin/downloads/DST.pdf -  

• Homepage des Bundesverbandes der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen 

Einrichtungen: www.bjke.de 

• Homepage der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische 

Dienste/Jugendkunstschulen NRW: https://www.lkd-nrw.de/lkd/konzept.html 

 
Anlagen: 

1. Teilnehmerliste 

2. Mindeststandards & Erläuterungen in Jugendkunst- , Kreativschulen und 

Kulturpädagogischen Einrichtungen 

Im Auftrag 

 
Klaus Dykstra 
 
 
 





Mindeststandards & Erläuterungen 
in Jugendkunst-, Kreativitätsschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen 

Der Begriff „Jugendkunstschule” schließt im folgenden Kreativitätsschulen und Kulturpädagogische 
Einrichtungen ein, d.h. die Standards gelten grundsätzlich für alle Einrichtungen.

I. Rahmenbedingungen 

Personal

1.Die in Jugendkunstschulen beschäftigten Fachkräfte verfügen  
über eine künstlerisch-pädagogische oder kulturpädagogische Ausbil-

dung oder eine vergleichbare Qualifikation. Die Leitung einer Jugendkunst-
schule erfordert mind. eine hauptberufliche Fachkraft.

Erläuterungen zu 1.: 
-

nommen und feldspezifisch präzisiert. Anhaltspunkte für die fachliche Qualifikation sind 

Kunst-, Theater-, Tanz-, Musik-, Medienpädagogik und Kulturpädagogik.
 Pädagogische Ausbildungsgänge (v.a. Diplompädagogik, Sozialpädagogik, Lehreramt) 

-
-

tende Fortbildungen).
 Künstlerische Ausbildungsgänge (z.B. Kunst- oder Musikhochschule, Schauspielschule, 

-
agogische Berufspraxis.

-
lerisch-pädagogischen Bereich nicht verzichten. Andere als die genannten Quali fi ka-

Leitungsprofil (im Sinne einer Doppelspitze) sinnvoll ergänzen.

bezahlte -
sehen. In begründeten Ausnahmefällen kann die hauptberufliche Kraft durch ehrenamtli-

-

2.  
und künstlerische Kompetenzen.

Erläuterungen zu 2.: 

und
nicht um einen formalen 

-
nicht aus.

Budget

3.Jugendkunstschulen verfügen über einen  
eigenen Wirtschaftsplan (Budget). 

Erläuterungen zu 3.:
-

Raum 

4.Jugendkunstschulen verfügen  
über Räume mit fachspezi-

fischer Ausstattung und teilnehmer-

angemessene Organisationsstruktur. 

Erläuterungen zu 4.: 

Kriterien entsprechen. Die Ausstattung 
-

tur der Einrichtung) den pädagogischen 
und künstlerischen Ansprüchen und den 
didaktisch-methodischen Erfordernissen 

es sich nicht um eigene, sondern um 
gemeinschaftlich mit anderen genutzte 

sichergestellt sein muss.

-
fügbare Fachräume, d.h. dem zeitlichen 
Bedarf entsprechende Räume, die mit 

erforderlichen technischen Merkmalen 
-

ne, Beleuchtung, Beschallung, angemes-
sene Akustik) ausgestattet sind.

-

Besprechungs-, Lagerräume entspre-
chend dem individuellen Angebotsprofil.

-
kunstschulangebots nicht mit dem Pro-

an dieser Stelle auf die Fixierung von 

Die Angemessenheit des Raumangebots 
-

Eine hauptberufliche Fachkraft benötigt 

etc. können auch mit anderen Orga-



II. Inhalte

Sparten- und Medienvielfalt

5.Jugendkunstschulen machen Angebote in mindestens drei Sparten in  

Erläuterungen zu 5.:
-

turpädagogische Einrichtungen grenzen sich hier von klassischen Sparteneinrichtungen 

-
entierungshilfe genutzt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die interdisziplinäre Arbeits-

von Disziplinen also nicht ratsam erscheint.
 

Breite der Angebotsschwerpunkte

6.  

Erläuterungen zu 6.:

 Kurs: -

interdisziplinären Bezügen, in den Bereichen Theater, Musik, bildende Kunst, Literatur, 
Tanz, Multimedia u.a. 

 Projekt:
-

-
tung in den Bereichen Theater, Musik, bildende Kunst, Literatur, Tanz und Multimedia u.a 

 Offenes Angebot: Offene Angebote sind solche Angebote, die Kindern und Jugendlichen 
die eigenbestimmte Nutzung der infrastrukturellen und personellen Ressourcen der Ju-

-

Methoden- und Angebotsvielfalt

7.Soziale und kulturelle Bildung in Jugendkunstschulen realisiert sich 
-

handlungs-, problem-, themen- und zielorientiert.

Erläuterungen zu 7.:

NRW und ihre konzeptionelle Ausdifferenzierung.

III. Outputstandards

Programm

Jugendkunstschulen verant- 
-

-

chung eines eigenen Programms.

Angebotsstunden

Jugendkunstschulen realisie- 

-

Kooperation/Vernetzung

Jugendkunstschulen ar - 
beiten als Teil eines kom-

Trägern pädagogischer Einrichtun-
gen und Angebote zusammen, 
ins besondere mit Partnern aus den 
Bereichen Jugendhilfe, Schule, Kul-
tur und Freizeit. Sofern spezifische 

es hierzu besonderer Förderzugänge.

Landesarbeitsgemeinschaft 
Kulturpädagogische Dienste/
Jugendkunstschulen NRW e.V.
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